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Die Liebe das Leben.
Roman von Dietrich von Gelchteu.

11. Kapitel.
Mir bekommen Besuch heute !" sagte Graf Caraven we¬

nige Tage nach ihrem Einzug zu seiner jungen Gemahlin.
„Wir müssen wohl eine Stunde später eisen: denn da die
Courtenay's in ziemlicher Entfernung wohnen, können sie erst
spät hier sein."

„So soll ich alle Bestimmungen für ihre Ankunft tref-
fett?" entgegnete Hildegard.

„Wie seltsam Sie fragen !" lachte er. „Sie sind doch un-
umschränktc Herrin dieses Hauses : so müssen Sie auch das
Notlüge anordnen."

„Bis jetzt lernte ich es nicht, mich als Herrin des Hauses
zu betrachten", gab Hildegard mit stolzer Haltung zurück.

„So muß ich aber bitten, jetzt den Anfang zu machen",
versetzte er. „Jeder ist verpflichtet. Ihnen zu gehorchen, und
was Sie anordnen, soll pünktlich ausgeführt werden."

„Dann habe ich leider zu einer Beschwerde Ursache", sagte
sie. „Gestern, als ich in das Zimmer der Kastellanin ging,
um niir den Leinenschrank zeigen zu lassen, gab sie vor, der
Schlüssel sei verlegt. Sie hält mich wohl noch für zu jung,
um meine Autorität anzuerkennen."

„Tie Sache soll geregelt werden !" sagte der Graf.
Er klingelte und befahl dent Diener , die Kastellanin zu

rufen. Etwas bestürzt trat diese ein.
„Frau Hampton ", sagte der Graf mit Nachdruck, „ich

fiifile mich veranlaßt . Ihnen zu sagen, daß jedem Befehle der
Frau Gräfin strikte Folge zu leisten ist. Es soll ihr gehorcht
werden, ebensogut, wie mir selbst, und das leiseste Zeichen von
Ungehorsam und Unehrerbietigkeit wird mit sofortiger Ent¬
lassung bestraft. Ich übertrage Ihnen die Sorge, daß mein
Vefehl genau ausgeführt wird."

„Zu dienen, Herr Graf !" stammelte die Erschreckte.
„Sie habet: sich in Zukunft Ihre Befehle bei Gräsin Cara.

ven zu holen, und Niemand anders hat Ihnen etwas zu sa¬
gen", vervollständigteer noch.

Tie Kastellanin knickste und zog sich erleichterten Herzens
zurück.

Hildegard wandte sich ihrem Gatten zu.
„Ich danke Ihnen ", sagte sie ruhig . „Ich hätte nicht ge¬

brochen. hätte ich nicht im Hause eine feindliche Stimmung
gegen mich bemerkt, und ich wußte, daß das nicht nach Ihrem
Sinne ist."

„Sicher nicht! Sie thaten sehr recht daran !" sümmte
er ihr zu. und Plötzlich überkam ihn eine Ahnung der Wahr¬
heit. Wie konnten denn die Dienstboten ihr Resvekt bezeigen,
wenn sie nur zu deuUich sahen, daß sie ein ungeliebtes Weib
war?

Der Abend kam und mit ihnen die Gäste. Baron Karl
Courtenay hatte nur einen Gedanken, und das war seine
junge Gemahlin, Baronin Alice. Hildegard fühlte sich zu der
feinen, lebhaften Frau sofort hingezogen. Ihre sonnigen Zu-
ge. ihre lachenden Augen, und der reizende Mund machten ein
anziehendes Ganzes. Sie war entzückend gekleidet,und ihre
Haltung heiter und anmuthig. Hildegard beneidete sie fast
darum.

Am Nachmittag, als Gräfin Caraven Toilette machte,
konnte die treue Zofe sich kaum Dcühe genug geben. Sie
brachte Juwelen, Blumen, Schmucksachen aller Art.
. „0 , bitte, Frau Gräfin , tragen Sie sie!" bat sie. „Wenn
A Ihnen doch mehr helfen dürfte bei Ihrer Toilette ! Die
Frau Baronin ist sicher sehr elegant angezogen, und sie darb
doch nicht alle Bewunderung allein einernten.

Das Mädchen hatte so viel Mitgefühl für ihre Herrin,
dap. sie es wagte, manchmal vertraulich zu reden.

Hildegard saß theilnahmslos am Toileltenttsch. Die
-olunren und Steine hatten kein Interesse für sie.

„Tie Bewunderung fällt ihr doch zu, ob ich mich schön
lleide oder nicht", sagte sie wie aus tiefem Sinnen.
. . JO, Frau Gräfin wissen nur nicht, wie schön Sie sind!"

neTdie Jungfer mit voller Ueberzeugung. „Die feinen Züge
und das vrachtvolle Haar. O, dürfte ich Sie heute doch ein-
^al anziehen!"
., Gräfin Caraven lachte. Tie Bewunderung des Mäd-
chens war zu ehrlich, als daß sie ihr hätte zürnen können.
r „Nun , Du sollst Deinen Willen haben", sagte sie und riß
uw mit aller Anstrengung aus ihrem Nachdenken.
. Amice war ganz Beweglichkeit. Sie holte ein Prallst-
.lies Gesellschaftskleid herbei, ein Gewand , das aussah, wie

^ue schwarze, mit Gold durchwirkte Wolle.
. ..Bernsteinfarben und schwarz!" sagte Hildegard. „Bin
Uuoch nicht schwarz genug, Amice? Graf Caraven liebt alles
M't und hell. Ich sollte nur helle Farben tragen , wenn ich
wnt gefallen will."
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„Frau Gräfin gestatteten mir . Sie heute ar^ ehen zu
dürfen", beharrte Amice.

„Es bleibt sich auch gleich", sagte die jrmge Gräsin wieder
theilnahmslos , und so trug sie das schwarze Kostüm. Ntchts
konnte ihr besser stehen. Das weiche, dunkle Haar ward in
schimmernden Rollen von einem Brillantpfeil zusammenge-
balten : eine dunkelrothe Blüthe duftete in den Locken. Eine
Perlenreihe umschloß Hals und Anne. Amice war sehr stolz,
lind wären hundert Damen dagewesen, so schön wie ihre Her¬
rin hätte keine zweite sein könnett.

Baronin Courtenay sah staunend auf,, als die junge
Gräfin einttat . Sie wandte sich dem Grafen zu. Sie hatten
als Kinder zusammen gespielt und waren sehr inttm mitein-
ander.

„Wie falsch doch Gerüchte sind", sagte sie. „Ich hörte,
Ihre Frau sei ein kleines, unbedeutendes Geschöpf. Ich muß
Ihnen gratulieren zu einer so seltenen Schönheit."

„Klein ist sie sicher nicht", lachte der Graf , „sie ist eher
groß !"

„Und schön", fügte Baronin Alice hinzu, „wie eine spani¬
sche Prinzessin ! Man sieht nicht oft in England ein solch Ge-
sicht: wir sind Alle roth und weiß !"

„Wie es sein sollte!" etrtgegnete der Graf . „Ich köitnte
ntir eher einen schwarzen Engel vorslellen, als eine dunkle
Frau schön finden !"

„Sie bleiben Ihrer alten Vorliebe treu !" sagte die Ba¬
ronin . „Ich übe bessere Kritik. Ich sage Ihnen , die rosigen
Gesichter der meisten englischen Damen müßten verbleichen
vor den: leuchtenden Kolorit und den glänzenden Augen
Ihrer Gemahlin !"

„Ich muß Ihnen wirklich in ihrem Namen danken", mein¬
te Graf Caraven mit leichten: Spott.

„Sie sollten sie nur recht lieb haben, denn sie verdient
Liebe", gestand Baronin Alice freimüthig.

„Sagte Ihnen Jemand , daß ich sie nicht liebe?" fragte
ec halb bestürzt.

„O nein ! Aber trotz ihrer Schönheit sieht sie nicht glück¬
lich aus !" entgegnete die Baronin . „Aus ihren Augen sollte
Sonnenschein strahlen , aber sie sind müde und traurig . - So
sicht kein Glück aus , Craf Caraven !"

Das Gesicht seiner Frau hatte gar kein Interesse für ihn.
dlber überrascht sah er sie jetzt doch an und sah zum ersten
Mal ihre wachsende Schönheit.

„Wirklich", sagte er sich. „Sie sieht aus wie eine spani»-
sche Prinzessin ; nur der Fächer und die Mansille fehlen!"

Aber das war nur eine Augenblickseinwirkung; sehr
bald vergaß er das kleine Intermezzo , indem er sich mit Baron
Karl in Jugenderinnerungen vertiefte.

Hildegard nahm ihren Platz an der reichbesetztet: Tafel in
vollkommener Ruhe und Selbstbeherrschung ein. In i 'wer
zarten Rücksicht für Andere war sie eine reizei:de Wirtbiu . Ihr
^akt . ihre Anmuth waren unvergleichlich. Aber glücklich sah
sie bei alledem nicht aus . Darin hatte die Baronin mft schar-
fein Blick nur zu sehr das Richttge gettofsen.

Sie unterhielt sich nicht lebhaft : redete Jemand sie an, so
antwortete sie mit einem schnell aufleullstendenLäckeln; sonst
aber laa auf ihren Zügen ein Hauch von trauriger Wehmuth
und Gedankentiefe, der bei einem so jungen Gesicht doppelt
schmerzvoll berührt.

„Was fehlt hier ?" ftagte Baronin Alice sich. „Reichthum,
Jugend , Schönheit , sie sind hier bei einander. Warum sind
beide nicht glücklich?"

Denn ausnahmsweise hatte sie nichts davon gehört, daß
Graf Caraven des Geldes wegen geheirathet hatte und nicht
aus Liebe.

Graf Caraven entdeckte an jenem Abend einen Vorzug
seiner Frau . Sie war sehr musikalisch. Tie Liebe, die Lei¬
denschaft, die Innigkeit , die im Leben keine Worte fanden, im
Gesang gelangten sie zum Ausdruck. Tie weiche, tiefe Alt¬
stimme berührte das Ohr der Zuhörer wunderbar . Sie sang,
als ob ihre Seele selbst Musik sei:

„O Liebe, grausam ohne Maßen .
O, bitt 're Lieb', ist das dein Erbe.
Ist das dein Ziel, daß man verlassen.
Vergessen leb' und einsam sterbe?"

Mit einen: wunderbaren Ausdruck sang sie diese in eilte
ttef melancholische Melodie gebrachten, leidenschaftlichen Dich,
terworte, welche sie, wie nichts lebendiger, an sie selbst ge¬
mahnten.

„O, tvie schön!" rief Baronin Courtenay. .Von ttient ist
die Musik? Ich erinnere mich nicht, sie je gehört zu habet:,
obgleich ich mir mit der Salonmusik vertraut zu sein schmeich¬
le. Von wem ist das Lied?"

„Von mir !" sagte Hildegard . „Wenn mir ein Gedicht
gefällt, da wird es mir gleich zu Musik!"

„Tie Worte sind so traurig !" versetzte Baronin Alice.
„Wie können sie Ihnen zusagen? Sie sind noch so jung !"
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„Es ist das Schicksal mancher, das sie singen!" sagte Hil-
degard langsam.

„Vielleicht, — aber doch niemals das Ihre , Gräfin Cara-
ven, — so jung , so schön und geliebt" : sprach die Baronin mit
Betonung.

Es giebr verschiedene Artet:, zu sterben", sagte Hildegard.
„Für manche ist ein Leben ohne Liebe bitterer als der Tod,
und doch, wie viele müssen ohne Liebe leben!"

„Welch seltsame Ideen für Ihr Alter !" rief Baronin
Courtenay . „Ich hätte gedacht, Toiletten und Schmucksachen.
Gesellschaften und Bälle lägen mehr in Ihrem Gedankenkreis,
als traurige Philosophien über Leben und Liebe!"

„Wirklich? O, ich liebe die Bälle auch sehr,!" sagte Hilde¬
gard , mit einem Versuch, leichte Konversation zu machen.
Einer Fremden durfte sie nicht ihr Innerstes preisgeben.

„Ich hatte keine Ahnung von Ihrer herrlichen Stimme ",
sagte der Graf hinzutretend , zu seiner jungen Gemahlin . „Sie
haben mir nie davon gesprochen!"

„Oder Sie nie darnach gefragt !" entgegnete sie.
„Vielleicht!" meinte er. „Haben Sie noch mehr solche

Ueberraschunget: in petto ?"
Hildegards Augen flammten auf.
„Sie schienen halb entsetzt, als ich Ihnen sagte, ich spräche

deutsch", sagte sie, „da glaubte ich, daß Sie alle Talente an-
sehen als etwas , was man verbergen müsse. Ich werde Ihnen
niemals mehr von den meinen sprechen!"

Mit einem halb lachenden, halb trotzigen Blick nahm sie
das Blatt und ging ans andere Ende des Zimmers.

Die Baronin sah den Grafen ganz eigenartig an.
„Haben Sie Ihre Frau wirklich noch nicht sing.en hören ?"

fragte sie.
Er verneinte.
„Wenn ich eit: Mann wäre und solch eine süße Sängerin

mein Eigen nennte , :ch würde Stunden am Klavier zu¬
bringen, " sagte sie. „Ich denke. Sie lieben die Musik so
sehr?"

„Gewiß," entgegnete er, „ich ahnte wirklich nicht, daß
meine Frau singt. Sie mallst nicht viel Aufhebens von ihren:
Talent ."

„Und Sie nicht von Ihrer Liebe!" dachte die Baronin,
aber sie sprach es nicht aus . Das Thema schiet: dem Grafen
nicht zu gefallen.

12. Kapitel.
Es war ein herrlicher Oktoberabend. Es war , als wolle

der Sommer noch einmal seinen ganzen Zauber entfaltet :,
ehe er den rauhen Herbststürmen Platz machte. Der Himmel
war tiefblau , und das Abettdroth glühte im Weste:: in wun¬
derbarem Farbenspiel . Leise rauschten die bunten Blätter , die
Herbstblumen blühten , in Herbslpracht prangte das ganze
Land.

Der Tag war ungewöhnlich warm und sonnig gewesen.
Graf Caraven hatte Besuch von einigen Freunden gehabt,
und da diese sehr weit entfernt wohnten, war das Diner fr:':-
her als gewöhnlich eingenommen mordet:. Es dämmerte, als
sie fortfuhren . Weil er infolgedessen nun keinen Partner
zum Billard hatte , wanderte der Gras ruhelos durch die glän.
zenden Räume des Schlosses. Nach dem Fortgehen gleichge¬
sinnter Freunde fand er es hier doppelt langweilig . Es fiel
ihm nicht ein, daß er eine schöne, junge Frau hatte, die, wie
er, hier allein war . Er dachte nicht einmal an sie und hätte
sich ihrer auch wohl kaum erinnert , hätte er nicht plötzlich
im Wohnzimmer , während er aus der Terrasse entlang schlen-
derte, ihre Gestalt erblickt.

Unwillkürlich nmßte er sich gestehen, daß es fein reizeu-
deres Bild geben könne, als das, welches sich bot. Offenbar
wollte sie ein Buch zu Ende lesen, ehe es völlig dunkel ward.
Sie hatte sich darum ans Fenster begebet: und ln* es nun in
einer halb knieenden, halb liegenden Stellung beim letzten
Abendschein. ,

Er fofv ein Antlitz, rein und lieblich wie Blütbenschnee,
und dann einen schimmernden Reichthum schwarzer Flellsten.
Die weißen Arme hoben sich scharf ab von den: dunkelrothcn
Sammt , der in weichet: Falten ihre schlanke Gestalt umfloh.
Das liebe Gesicht, die anmuthige Stellung , das schöne Ge¬
wand , dessen viereckiger Ausschnitt vorn den Hals frei ließ, die
weiten , herabhängenden Aermel, die schlanken, weißet: Hände,
das alles machte ein Bild aus , das er bewundert hätte, wäre
das Original nur eine andere gewesen, als eben des Advoka¬
ten Tochter.

Sv tvar der einzige Gedanke, der. als er sie sah, ihm
durch den Kopf ging , der, ob sie nicht an: Ende 'Billard
spielen könne. Seine unwillkürliche Betvegung. die er bei
diesen' Gedanken machte, verursachte, daß sie aussah, ihn er¬
blickte und zu ihn: hinaustrat.
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2. BeilageM „Wiesbadener General-AilMr ".
'M ^emeine Vertrags -Bedingungen

M für die

uMmg von Kantcn. sowie für Ifittingn
und Lirsklnugen

im
seiche der Bauverwaltung der Stadt Wiesbaden.

§ 1. Gegen st and des Vertrages.
Ten Gegenstand des Unternehmens bildet die Ausfuhr-

,ma der im Vertrage ode- in sonst getroffenen Verem-
T ^ iaen oder in den besonderen Bedingungen bezetchneten
Bauwerke, der Arbeiten und Lieferungen . Im Einzelnen
Emmi sich Art und Umfang der dem Unternehmer obliegen-
tot Leistungen noch den Verdingungsanschlägen , den ztlge-
bÄaen Zeichnungen und anderen Unterlagen des Vertrages
^rr der sonstigen Vereinbarungen . Die in den Verdingung-.-
ansülägen angenommenen Vordersätze unterliegen ledoch den-
jmiaen näheren Feststellungen, welche — ohne wesentliche
Aenderung der dein Vertrage zu Grunde gelegten Bauent-
jBÜrje— bei der Ausführung der betreffenden Bauwerke sich

^Ä ^ derungen der Bauentwürfe anzuordnen , bleibt der
bauleitenden Behörde Vorbehalten. Leistungen, welche m
dm Bauentwürfen nicht vorgesehen sind, können dem Unter-
«ebmer nur mit seiner Zustimmung übertragen werden ; die
Entschädigungssätze hierfür sind rechtzeitig schmtlich zu der-
embaren. .. ,

8 2. Berechnung der Vergütung.
Tie dem Unternehmer zukommende Vergütung wird nach

dm wirklichen Leistungen bezw. Lieferungen unter Zugrunde-
legung der vertragsmäßigen Einheitspreise berechnet. Etwaige
auf den Lieferungen ruhende Patent - und ähnliche Gebühren
trägt der Unternehmer. Derselbe hat die Stadt gegen der¬
artige Anspriiche Dritter zu vertreten.

Die Vergütung für Tagelohuarbetten erfolgt nach den
vertragsmäßig vereinbarten Lohnsätzen. .

Insoweit in den Verdingungsanschlagen für Neben-
leistungen.  sowie für das Vorhalten von Werkzeug und
Geräthen, Rüstungen und für Herstellung und Unterhaltung
von Zufuhrwegen nicht besondere Preisansätze vorgesehen
sind, umfassen die vereinbarten Preise und Tagelohnsatze zu¬
gleich die Vergütung für die zur planmäßigen Herstellung des
Bauwerks oder für die Erfüllung des Vertrages gehörenden
Nebenleistungena l l e r A r t, insbesondere auch für die Her¬
anschaffung der zu den Bauarbeiten erforderlichen .Diäten-
allen aus den auf der Baustelle befindlichen Lagerplätzen nach
der Verwendungsstelleam Bau . sowie die Entschädigung für
Vorhaltung von Werkzeug. Rüstungen und Geräthen für die
infolge der übernommenen Bauarbeiten und Lieferungen
notwendigen Reinigung des Baues . Schuttabfuhr , sowie für
die Gestellung der zu den Güteprüfungen zu liefernden Mn-
terialien, erforderlichen Arbeitskräfte . Maschinen und Gera he

Auch die Gestellung der ztr den Absteckungen. Hohenmesf-
ungen erforderlichen Arbeitskräfte und Geräthe liegt dem Un
ternehmer ob, ohne daß demselben eine besondere Entschädig
ung hierfür gewährt wird : jedoch wird diese Gestellung für
die baupolizeilichen Absteckungen und Höhenbestimmungen
nicht verlangt. ^

8 3. Mehrleistungen gegen den Vertrag.  ,
Ohne ausdrückliche schriftliche Anordnung oder Genehmig

ung des bauleitenden Beantten darf der Unternehmer ferner
lei vom Vertrag abweichende oder im Verdingunasanichlage
nicht vorgesehene Arbeiten oder Lieferungen ausführen

i 1 Der bauleitende Beamte ebenso wie die bauleitende Be
Hörde ist befugt, diesem Verbot zuwider einseitig von dem Un
ternehmer bewirkte Leistungen auf dessen Gefahr und Kotten
wieder beseitigen zu lassen: auch hat der Unternehmer nicht
nur keinerlei Vergütung für derartige Leistungen iind Lie¬
ferungen zu beanspruchen, sondern muß auch für allen ^ cha
den aufkommen. welcher etwa durch diese Abweichungen voni
vertrage für die Stadt entstanden ist. Sollten Mehrarbeiten
oder Lieferungen, außer den im Verdingungsanschlag aufge¬
führten von dem bauleitenden Beamten angeordnet werden,
so verpflichtet sich der Unternehmer zu dieser Mehrleistung.
Ms ihr Werth 10 pCt . der Endsumme des Angebots nicht
überschreitet, jedoch soll die Mehrleistrmg nicht für eine einzel
ne Position gefordert werden. Die Vergütung fitr diese Ar
oeiten oder Lieferungen wird nach den vertragsmäßigen Ein
heitspreisen berechnet. ^

§4. Minderleistungen gegen den Vertrag.
Bleiben die ausgeführten Arbeiten oder Lieferungen zu-

folge der von der bauleitenden Behörde oder dem bau leiten-
oen Beamten getroffenen Anordnungen um mehr als 10 pEt.
der Endsumme des Angebots hinter der im Vertrage bedunge-
uen Menge zurück, so hat der Unternehmer Anspruch auf den
Ersatz des ihm nachtveislich hieraus entstandenen wirklichen
«ckadens. Nöthigenfalls eiitscheidet hierüber das Schleds-
«encht(8 27) . Ein Ersatz des durch Minderleistung dem Un-

U Hkrnehmer etwa entgangenen Gewinnes findet in keinem FalleKalt.
•o . Beginn , Fortführung und Vollendung

d e r A r b e i t e n etc., V e r t r a g s st r a f e n.
Ter Beginn , die Fortführung und Vollendung der Leist

uugen und Lieferungen hat nach den im Vertrage, m den be
sonderen Bedingungen oder anderweitig festgesetzten Fristen
äu erfolgen.

„Ist über den Beginn der Arbeiten etc. in den besonderen
Bedingungen eine Vereinbarung nicht getroffen, so hat der
Unternehmer spätestens 14 Tage nach schriftlicher Aufforder,

seitens des bauleitenden Beamteii mit den Leistungen
Lieferungen zti beginnen. Unternehmer hat dem bau-

Elenden Beamten alsbald bei Beginn der Arbeit oder Lieser--
ung einen den festgesetzten Fristen entsprechenden Arbelt^
°der Lieferplan zur Kenntnis; zti bringen . Musterstucke sind
Ml Verlangen ohne besondere Vergütung anzufertigen und
Mben nach Genehmiguiig seitens des bauleitzeiiden Beamten
wr die Ausführung maßgebend.

Kl  Die Leistung oder Lieferiing muß im Verhältnis; zu den
oedungeneii Vollendungssristen fortgesetzt aiigemessen gefor-
°ert werdeii.
. ... Tie Zahl der zu verivendenden Arbeitskräfte und Ge-
Me , svmie die Vorräthe an Materialien müssen allezeit den

k übernommenen Leistungen entsprechen. Fiir die Berechnung
mier Vertragsstrafe ist der Tag maßgebend, an welchem die

^ arbeiten oder Leistungen nach den dafür festgesetzten Besilmm-
Men fertiggcstellt sein oder die Anlieferung an dem in den
'uestl.mmungeii bezeichiteten Aiilieferungöorte stattfinder. seil.

Eine im Vertrage bedungene Vertragsstrafe gilt nicht fiir
erlaßen , wenn die verspätete Vertragserfüllung ganz oder
rheilweise ohne Vorbehalt angenommen worden ist.

Eine tageweise zu berechnende Vertragsstrafe für verspä¬
tete Ausführuna von Bauarbeiten , Leistungen oder Liefer-
ungen bleibt für die in die Zeit einer Verzögerung fallenden
Sonntage und allgemeinen Feiertage ailßer Ansatz.

8 6. Hinderungen derVauaussuhrung.
Glaubt der Unternehmer sich in der ordnungsmamgen

Fortführung der übernoniUienen Arbeiten durch Anord
nungen der bauleitenden Behörde oder des bauleiteuden Be
amteil oder durch das nicht gehörige Fortschreiten der Arbeiten
anderer Unternehmer oder durch höhere Gewalt oder andere
zwingende unabwendbare Umstände behindert, so hat er oem
baulcitenden Beauiten oder der bauleitenden Behörde hier^
von sofort schriftliche Anzeige zu erstatten. , . v „ .

Unterläßt der Unternehmer diese Anzeige, io werden kei¬
nerlei auf die betreffenden, angeblich hindernden Umitände be-
gründete Ansprüche oder Einwendimgen berücksichtigt.

Nach Beseitigung derartiger Hindernisse sind die Arbeiten
ohne weitere Aufforderung ungesäumt wieder aufzunehmen.

Der bauleitenden Behörde bleibt Vorbehalten, falls die
bezüglicketi Beschwerdendes Unternehmers für begründet zu
erachten sind, eine angemessene Verlängerung der im Vertrage
festgesetzten Vollendungsfristen — längstens bis zur Dauer
der betreffenden Arbeitshinderung — zu bewilligen.

Für die bei Eintritt einer Unterbrechung der Bauausführ
ung bereits ausgeführten Leistirngen erhält der Unternehmer
die den vertragsmäßig bedungenen Preisen entsprechende
Vergütung . Ist für verschiedenwerthigeLeistungen ein nach
dem Durchschnitt bemessener Einheitspreis vereinbart , so ist
uiiter Berücksichtigungdes höheren oder geringeren Werthes
der mlsgeführteii Leistungen gegenüber den noch rückständigen
ein von dem verabredeten Durchschnittspreiseentsprechend ab-
weichender neuer Einheitspreis für das Geleistete besonders zu
ermitteln und darnach die zu gewährende Vergütung zu be
rechnen.

Außerdem kann der Unternehmer im Falle der Unter
brechung oder gänzlichen Abstandnahnte von der Bauausführ
ung den Ersatz des ihm nachweislich entstandenen wirklichen
Schadens beanspruchen, wenn die die Fortsetzung des Baues
hindernden Umstände entweder von der bauleitenden Behörde
und deren Organen verschuldet sind, oder — insoweit zufällige,
von dem Willen der Behörde unabhängige Umstände in Frage
stehen, — sich auf Seilen der bauleitenden Behörde zuge-
tragen haben.

Eine Entschädigung für entgangenen Gewinn kann in
keinein Falle beansprucht werden.

In gleicher Weise ist der Unteniehmer zum Ersatz des der
Stadt nachweislich entstandenen Schadens verpflichtet, wenn
die betreffenden, die Fortführrmg des Baues hindernden Urn
stände von ihm verschuldet sind, oder auf seiner Seite sich zu
getragen haben. ,

Ist die Unterbrechung durch Naturereignisse herbeigefuhrt
worden, so kann der Unternehmer einen Schadenersatz nicht
beanspruchen.

Auf die gegen den Unternehmer geltend zu macheiiden
Schadenersatzansorderungen kommpn die etwa eingezogencn
oder verwirkten Vertragsstrafen in Anrechnung. Ist die
Schadenersatzforderung niedriger als die Vertragsstrafe , so
kommt die letztere zur Einziehung . . .. .

In Erinangelung gütlicher Einigung entscheidet über die
bezüglichen Ansprüche das Schiedsgericht (8 27) .

Dauert die Unterbrechung der Bauausführung länger
als ie-chs Monate , so steht jeder der beiden Vertragsparteien
der Rücktritt vom Vertrage frei. Die Rücktrittserklärung muß
schriftlich und spätestens 14 Tage nach Ablauf jener 6 Monate
dein anderm Tbcile zugestellt werden : andernfalls bleibt —
unbeschadet der inzwischen etwa erwachsenen Ansprüche auf
Schadenersatz oder Vertragsstrafe — der Vertrag mit der
Maßgabe in Kraft , daß die in demselben ausbedungene Dol
lendungsfrift um die Dauer der Bauunterbrechung verlängert
wird.

8 7. B a u z e i chn u n g e n.
Abzeichnungen der Bauplätze und sonstige Detailzeich

nungen werden demUnternehmer in einerAusfertigung koiten-
frei zur Verfügung gestellt, soweit sie ztir Herstellung der dein
Unternehmer übertragenen Arbeiten erforderlich sind.

Der Unternehmer ist bei Empfang der Detailzeichnungen
verpflichtet, sich von deren Vollständigkeit zu überzeugen, und
hat die Vervollständigung , wenn eine solche erforderlich, so
reck,tzeitig schriftlich zu beantragen , daß dadurch keine Ver-
zögerung in der Ausführung oder Lieferung eintreten kann.

8 8. G ü t e d e r A r b e i t s 1e i ft.it ngen und der
Materialien.

Tie Arbeitsleistungen müssen den besten Regeln der Tech¬
nik und den besonderen Bestimmungen des Verdingungsan
schlaaes und des Vertrages entsprechen.

Bei deii Arbeiten dürfen nur tüchtige und geübte Arbeiter
beschäftigt werden.

Arbeiter, welche nach dem Urtheile des bauleitenden Be-
amten untüchtig sind, müssen auf Verlangen von der Bau
stelle entfernt i,nd durch tüchtige ersetzt werden.

Arbeitsleistungen , welche der bauleitende Beamte den ge
dachten Bedingungen , Proben - und Musterstücken nicht ent
sprechend findet, sind sofort, und unter Ausschluß der An
rufung eines Schiedsgerichts, zu beseitigen und durch untadel
hafte zu ersetzen. Für hierbei entstehende Verluste an Ma
terialien hat der Unternehmer die Stadtkasse schadlos zu
halten . , ,. t „

Materialien , welche dem Anschläge, den besonderen Be-
dingilngen oder den Proben - und Musterstückennicht ent-
sprechen, sind aus Anordnung des bauleitenden Beamten in¬
nerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist von der Bau^
stelle zu enÜernen. „ fJ

Behufs Ueberwachiing der Ausführung der Arbeiten, so-
wie der Vornahme der Materialprüfungen steht dem baulei¬
tenden Beamten oder den von demselben zu beauftragenden
Personen jederzeit während der Arbeitsstlinden der Zutritt zu
den Arbeitsplätzen und Werkstätten frei, in welchen zu dem
Unternehmen gehörige Arbeiten angefertigt werden.

§ 0. Erfüllung derdem Unternehmerden
H a n d w e r ke r n und Arbeitern  g e g c n ü b e r ob

l i e g e n d e n V e r b i n d l i chk.e i t e n.
Der Unternehmer bat der bauleitenden Behörde und dem

bauleitenden Beamten über die mit arideren Unternehmern,
andwcrkern und Arbeitern in Betreff der Arbeit geschlossene
ertrüge iederzeit auf Erfordern Auskunft zu ertbeilen.

Der Unternehmer wird nach Möglichkeit darauf Bedacht

nehmen, bei der Ausführung der ihm übertragenen Arbeiten
hiesige Handwerker und Arbeiter zu berücksichtigen und dabei
gegebenen Falls den hiesigen Arbeitsnachweisbenutzen.

Sollte der Unternehmer Lieferanten, Handwerkern oder
Arbeitern gegenüber die Verpflichtungen aus dem Arbeitsver-
trage nicht oder nicht pünktlich erfüllen, so bleibt der baulei-
Lenden Behörde das Recht Vorbehalten, die von dem Unter¬
nehmer geschuldeten Beträge für dessen Rechnung unmittelbar
an den Berechtigten zu zahlen. Der Unteniehmer hat die
hierzu erforderlichen Unterlagen , Lohnlisten etc. der bauleiteri.

en Behörden bzw. dem bauleitenden Beamten zur Verfügung
zu stellen.

Hat der Unternehmer die von ihm ubernoniinelten Ar¬
beiten ganz oder theilweise an Unter-Unternehmer vergeben,
so Hastet er als selbstschuldnerischer Bürge für die Erfüllung
sämmtlicher Verbindlichkeiten, welche für Unter-Unternehmer
aus dem mit ihren Arbeiten behufs Herstellung der städtischen
Arbeit geschlossenen Vertragsverhältnitz entstehen, sei es gegen
die Arbeiter selbst, sei es auf Grund der/Versicherungsgesetze
gegen Krankenkassen, Verufsgenossenschasten, Versicherungs¬
anstalten etc. Insbesondere kann die von ihm geleistete ^ i-
cherheit auck für die Erfüllung der sämmtlichen vorstehend b«.
zeichneten Verpflichtungen in Anspruch genommen lverden.

8 10. En t z i e h u n g d er VI r I) ei t.
Die bauleitende Behörde ist befugt, dem Unternehmer die

Arbeiten und Lieferungen ganz oder theilweise zu entziehen
und den nod) nicht vollendeten Theil auf seine Kosten ausfüh¬
ren zu lassen oder selbst für seine Rechnung auszuführen , wenn

a) derselbe die verlangte Sicl̂ rheitsleisrunq, sofern
diese nicht schon vor der Zuschlagsertheilung erfolgt
ist, nicht spätestens 14 Tage nach der letzteren be-
wirkt , .

b) seine Leistungen oder Lieferungen untüchtig find,
oder

c) die Arbeiten oder Lieferungen nach Maßgabe der
verlaufenen Zeit nicht genügend gefördert sind, oder

d) der Unternehmer den von der bauleitenden Behörde
gemäß 8 0 getroffenen Anordnungen nicht nach¬
kommt.

Vor Entziehung der Arbeiten etc. ist der Unternehmer zur
Beseitigung der vorliegenden Mängel , bezw. zur Befolgung
der getroffenen Anordnungen unter Bewilligung' einer ange¬
messenen Frist schriftlich aufzufordern.

Von der verfügten ArbeitsenrzMmng wird dem Unter¬
nehmer durch eingeschriebenen Brief Eröffnung gemacht.

Auf die Berechnung der für die ausgeführten Leistungen
dein Unternehmer zuftehenden Vergütung und den Umfang
der Verpflichtung desselben zum Schadenersatz finden die Be¬
stimmungen in 8 6 gleichmäßige Anwendung.

Nach beendeter Arbeit oder Lieferung wird dem Unter-
nehmer eine Abrechnung über die für ihn sich ergebende For¬
derung und Schuld mitgetheilt.

Abschlagszahlungen können im Falle der Arbeitsentzieh-
ung dein Unternehmer nur innerhalb desjenigen Betrages ge,
währt werden, welcher als sicheres Guthaben desselben unter
Berücksichtigungder entstandenen Gegenstände ermittelt ist.

Ueber die infolge der Arbeitsentziehung etwa zu erheben,
den vermögensrechtlichen Ansprüche entscheidet in Ermangel»
ung gütlicher Einigung das Schiedsgericht. (8 27.)

8 11. Ordnungsvorschriften.
Der Unternehmer oder dessen Vertreter muß sich zufolge

Aufforderung des bauleitenden Beamten auf der Baustelle
einfinden , so oft nach dem Ermessen des Letzteren die zutref¬
fenden baulichen Anordnungen ein mündliches Benehmen auf
der Baustelle erforderlich machen. Die sämmtlichen auf dem
Bau beschäftigten Bevollmächtigten, Gehülfen und Arbeiter
des Unternehmers sind bezüglich der Bauausführung und de;'
Aufrechlerhaltung der Ordnung auf dem Bauplätze beit An»
ordnungen des bauleitenden Beamten oder dessen StellLer-
treter » unterworfen . Im Falle des Ungehorsams kann die
sofortige Entfernung von der Baustelle verlangt werden. Auf
Verlangen des bauleitenden Beamten ist aus der Baustelle ein
Parlier oder Vorarbeiter zur Ausführung der Anordnung der
Beamten ohne besondere Vergütung dauernd beizustelleti. Zu
Tagelohitarbeiten darf ein Parlier oder Vorarbeiter nur auf
besondere Anordnung des bauleitenden Beamten verwendet
und in Rechnung gestellt werden.

Der Unternehmer hat . wenn nicht ein anderes ausdrück¬
lich vereinbart worden ist, für das Unterkommenseiner Arbei¬
ter selbst zu sorgen. Er muß für seine Arbeiter auf eigene
Kosten an den ihm angewieseneii Orten die nöthigen Abtritte
Herstellen, sowie für deren regelmäßige Reinigung, Desinfek,
tion und Beseitigung Sorge tragen. Insoweit polizeiliche
Vorschriften hierüber nicht vorhanden sind, hat er den bezüg¬
lichen Anordnungen des bauleitenden Beamten Folge zu
leisten.

Für die Bewachung seiner Gerüste, Werkzeuge. Geräthe
etc., sowie aller auf der Baustelle lagernden, sowohl dem Un¬
ternehmer als auch der Bauverwaltung gelörigen Materialien
Sorge zu tragen , ist lediglich Sache des Unternehmers.

Tie von dem Unternehnter hergestellten Rüstungen dür-
fen erst mit Genehmigung des bauleitenden Beamten nieder-
gelegt werden und sind während ihres Bestehens audi anderen
Bauhandwerkern auf dereii alleinige Gefahr und Verantwort-
ung unentgeltlich zur Benutzung zu überlassen. Aenderungen
an den Rüstungen im Interesse der bequemeren Benutzung
seitens der übrigen Batihandwerker vvrzunehmen ist der Un¬
ternehmer nur verpflichtet, wenn ihm von dem interessirten
Bauhandwerker eine entsprechende Vergütigung gewährt
wird . Im Streitfälle wird die Vergütung durch die baulei-
tende Behörde festgesetzt.
8 12. B e o b a cht u u g gesetzlicher , polizeilicher
etc. Vorsäirifteii , Haftung des Unternehmers

für  s e i n e An g e st e l l t en etc.
Für die Befolgungen der für Bauausführungen bestehen-

den gesetzlichen, polizeilichen und Unfallverhütungsvorschriften
und der etwa besonders ergehenden polizeilichen Anordnungey
ist der Unternehmer für den ganzen Umfang seiner Vertrags-
mäßigen Verpflichtmigen verantwortlidi. Kosten, welche ihm
dadurch erwachsen, können der Stadt nicht in Rechnung ge¬
stellt werden . , „ t m

Der Unternehmer trägt insbesondere die Verantwortung
für die gehörige Stärke und sonstige Tüchtigkeit der Rüst
ungen . Dieser Verantwortlichkeitunbeschadet ist er aber auch
verpflichtet, eine von dem bauleitenden Beamten angeordnete
Ergänzung und Verstärkung der Rüstungen unverzüglich und
auf eigene Kosten zu bewirken.

Für alle Ansprüche, die wegen einer ihm selbst oder seinem
.Bevollmächtigten, Gehülfen oder Arbeiter zur Last fallenden
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Vernachlässigung gesetzlicher, polizeilicher und Unfallverhüt.
ungsvorichriften gegen die Stadt erhoben werdm , hat der Un-
ternehmer in jeder Hinsicht auszukommen.

Ueberhaupt haftet er in Ausführung des Vertrages für
alle Handlungen seiner Bevollmächtigten, Gehülfen, Arbeiter
und sonstigen Beauftragten persönlich. Er hat insbesondere
Mien Schaden an Person und Eigenthum zu vertreten , wel¬
cher durch ihn oder seine Organe Dritten oder der Stadt zuge-fügt wird.

8 13. KrankenversicherungderArbeiter.
Der Unternchmer ist verpflichtet, in Gemäßheit des Kran-

renversicherungsgesetzesdie Versicherungder von ihm bei der

Wiesbadener General-Aazeiaer,_ __ 16. J -Hrgan, . * t.

WnS ? '8** .̂ cKmen schon bei der Ankunft auf ü-r l b̂ ta ^ wS ^ tkaN̂ na ^ ü 7 88b8^»
Ä "7N ° ,^ nickge« iesen werden. Dieselben dürfen als . der ftädtückenT ^ .^ Z,?^ I°weil,«cncann
werden.

beim Transport und beim Abladen der Ma-terralien ist ausschlienlich zu Lasten der Lieferanten.
^>eoe Arbeit ist bis zur Endabnahme von dem Unterneh-

mer aus eigene Kosten vor Beschädigungen zu schützen und in
vollkommen bedingungsmäßigem Zustande zu erhalten.

8 17. Rechnungsauf st ellung.

Mch. »as ääbäS

Zcht bLgN " weri,m- 3infen wetJ,CT in

©'(̂ 5c' ^ 2^' Sicherheiten»

I in wM ° | Ä
I | L-nd-sb-nk. des SorSSfÄaTi " S"H9

lasse sind.
Auf Verlangen des Stadtbauamtes hat er gegen

Eichender Sicherheit eine dem Vorschriften der 88 69—72
des, Krankenversicherungsgesetzes entsprechende Baukranken-
kasse entweder für seine nicht bereits anderweitig versicherten
versicherungspflichtigen Arbeiter und Angestellten allein oder
mit anderen Unternehmern , welchen die Ausführung von Ar-
Venen auf eigene Rechnung übertragen wird, gemeinsam zuerrichten.
hn Verpflichtung nicht auferlegr. errichtet je-

Are städtische Verwaltung selbst eine Baukrankenkasse,
bereits anderweitig versicherten versicher-

ungspflichtigen Arbeiter und Angestellten in die Kasse aufneh¬
men zu lassen und erkennt das Statut derselben in allen Be-
^ .̂ ungen als verbindlich an. Zu den Kosten der Rech,
k̂ ^s- und Kastenfuhrung der Baukrankenkassehat er in die.
sein Falle auf Verlangen einen von demselben festzusetzendenBeitrag zu leisten.

z vs .» wu uci uuuimnioeri Veyoroe, oezw. oem oau-
leitenden Beamten gestellten Anfordrungen zu entsprechen.
Die Rechnungen̂ sind in doppelter Ausfertigung auf vor-
schnstsmaßigen Formularen (Actengröße) einzureichen.

ütivaige Mehrarbeiten , Leistungen oder Lieferungen sind
m bejonderer Rechnung nachzuweisen, unter deutlichem Hin-

auf die schriftlichen Vereinbarrmgen, welche bezüglich
derselben getroffen worden sind.
§ r j ?*e rf " hrenfürBerechnungnichtveran-

1 d) lagterArbeitenundLieferungen.
Wenn Unternehmer außer den im Verdingungsanschlag

oder im Lieferungsverzeichniß benannten Arbeiten oder Lie-
ferungm für Leistungen irgend welcher Art, namentlich aber
sur solche deren iRchtigkeit sich später nicht mehr ohne Weite-
reo ernntteln laßt , eine Zahlung fordern will, so muß er die

der von . . . .
zu bewirken, so ist er verpfttchtet7all? Äu^ dun̂ m zu er°'
statten , welche etwa der bauleitenden Behörde hinsichtlich der
von ihm befchaftigten Personen durch Erfüllung der aus dem
^anteiwerstcherungsgesetze sich ergebenden Verpflichtungeri
., Unternehmer erklärt hiermit ausdrücklich, die von
ihm geftellte Kaution auch für die Erfüllung der sämmtlichen
vorstehend bezeichnten Verpflichtungen in Bezug auf die Ar-
benerversicherung haftbar.
8 14. HaftpflichtdesUnternehmersbeiErn-

6 k.i f s e n d e s se l b e n i n d i e R e cht e D r i t t e r , Tf . - ......
. Für Beschädigungen angrenzender Ländereien und Rn„ Ä '" ^ vermeintlicheForderung erwächst, dem bauleitenden

lichkesten, insbesondere durch Entnahme , durch Auflaaenrng « MÄ von seiner Abncht, eine solche Forderung zu stellen,
von Erde und anderen Materialien außerhalb der schriftlich I machen. Unterlaßt er dies, so verliert er
d^ u angewiesmeii Flächt , oder durchunbÄuaü ÄrLn '

Jn ri»Wr -**?Iöe5 eigenmächtiger Versperrung von
^gen oder Wasserlaufen hastet ausschließlich der Unterneh.

diese Handlungen von ihm oder seinen Bevoll-
machstgten, Gehülfen, oder Arbeitern vorgenommen sein.

r bei der Reichsbank mit 75 pCt. des Kurswerrb-s
lÄ ^^ L̂ '^ Vapiere werden rund 10 pCt. und die mit^
fmfo Kurswerthes beleihbaren Werthpapiere rund 25»Ä
unter dem Kurswerth als Kaution angenommen

Ergänzung einer in Wertpapieren bestellten
^2 S !,ra ÖOn 14  gefordert werden, falls in ftoU

vcSfÄ™ 8? ber Kurswerth oder der zulässige Br^
un̂ fretet I6m ben  ® etTQ0  der Kauston nicht mehrA

da ^V8 »̂ 5?^ 6te Kaustonen werden nicht verzinst ßinii.

ö °s.°n ÄÄrtS | ä äÄT t.
x*? V n glmommen werden muß im Te.

^der des dem Fälligkeitstermin vorhergehenden Sabres
fneJl nv! eS }err- er  ausgehändigt . Für den Umlausch blrUÜ
_onr, die Einlösung und den Ersatz ausgeloster Werthpcwi^
fotmebm Ersatz abgelaufener Wechsel hat der Untemehmer«

Unterlaßt es der Unternehmer, die Krankenversicherung uiußen am Schlüsse der betreffenden Woche von dem Unter-
von ihm beschäftigten versid>erungspflichtigen Personen u^h^ er m zweifacher Ausfertigung aufgestellt und von dem

*fA. . . . ' bauleitenden Beamten bescheinigt sein.
Außer Anschlag stehende Forderungen irgend welcher

™ m sicher Weise begründet werden, finden keine
Berucknäistgung und entsagt Unternehmer , dessen alleinige
Aufgabe es ist, fiir die Ausschreibung und Bescheinigrmg der
Wochenzettel zu sorgen, im Versüumnißfall jedweden An-
spruch.

einer Be,iebung s-im»
nicht nachkommt, kann,die Behörde zu ihrer

j. . Glaubt Unternehmer aus einem besonderen Umstande I ge die himerlegtenOWerthe veräu^ern̂ oder ®B*-:
bei der Bauausführung auf irgend eine, im Anschlag nicht Die Rückgabe bn
vorgesehene Vergütung Anspruch machen zu können, so muß lichkeiten des Unternehmers nickt in

vor ^ nangrifstiahme der betreffenden Leistung, ehe ihm erfolgt nack) Ablauf der Gewäbr ^,eit mih n .i.? <rlfn }r^ mat ir^j ptnp hprmptrrfrirht* roLtLCrir . !T7 tuur verêwayrszelt und nach Erstllluna oller

jeden Anspruch auf Beriicksidfstgung seiner Forderung.
8 19. Tagelohnzahlungen.

Tagelohnarbeiten dürfen nur mit Genehmigung

Verbindlichkeiten." " " nQdj^ ^llung all«
§ 25. U ebertrag bar keil und Lösung des Der.

_ trags.
Genehmigung der bauleitenden Behörde darf der

Unternehmer leine vertragsmäßigen oder auf andere Wche
+ Efen nur mit Genehmigung des festgesetzten Verpflichtungen nicht auf Andere übertraaen

bauleitenden Beamten ausgefuhrt werden. Die Ravportzet - Verfällt der Unternehmer vor Erfüllungtel darüber sind der Bauleittmg täglich und zwar ivätpsrpns I oder der übpri,om»,p̂ on - - .̂,sM s ..., Bauleitung täglich und zwar spätestens
nach der ausgesuhrten Arbeit vorzulegen. Verspätet rappor- oder der übernommenen Verbindlichkeiten in Konkurs, so ist

die baulcitende Behörde berechtigt, den Vertrag oder das Ab-
tommen mit dem Tage der Konkurseröffnung aufzuheben.

fSSIsJrc ? .röiefe,n  kZalle zu gewährenden Vergüt.

^„ . ,^ r den Fall einer solchen widerreclstlichen und nach , ^ ^ .
Ueberzeugung der Verwaltung dem Unterneh - Tagewerkê verstereii- das Recht auf Bezahlung . Etwaige

^ W 61! Beschädigung erklärt sich derselbe da- dagegen stnd dem Unternehmer binnen läng-mit einverstanden, daß die bauleitende Bebärdp Vh,r  stens 3 Tagen mitzutheilen. I una fowip hpr jüctow
toXieS ewen nach Anhörung des Un-' baul ^ d^ Ap̂ ^ nungen sind längstens monatlich dem die BesstmmungmÄ8 10 sinngemäße^Anw^ un7tmte5rnerS von ihr zu wählenden Sachverständigen auf Ko- £ oa  £ löen, Beamten emzureichen. Für üeri Fall daß dpi- ^ t  .

dm Betrag des Schadens ermittelt I ^ e r sP a t e t e E i n r e i chu n g der R e chn u n g e n. sollte, bevor der Vertrag oder die sonst üb?mommmm^
besonderen Vertragsbedingungen oder I pfüchtungm vollständig erfüllt sind, hat d^ bcmleitmde B»

cöer theilweise aberkannt werden sollte.
m  s § 15«' ..Werthvolle Funde. ;

merkwürdige oder geschichllich beachtenswerthe
s, ndPo oder KunsterzeugniNebei Ausführung der Arbeiten ge-
öZden , wie,Versteinerungen, seltfame Dstnerralien, Alter-
Mmer , Münzen, Gebeine, alte Mauertheile u. a. m., so ist

bmilestenden Beamten von dem Funde sofort und vor
Die Runbrtiiie ber-

.“SäSSsBi ; e:I
beiten und Lieferungen erfolgen.

^ 8 21. Zahlungen.
D'e Schlußzahlung erfolgt auf die vom Unternehmer

^ ^ Äk ^ L ^ ^ uuna albb-Id nach b°llenb« er Prüf.
WjJ ^ oststellung, in der Regel innerhalb einer Frist von6 Wochen nach Einreichung derselben.

„ Abschlagszahlungen werden dem Unternehmer

n!!^ w ° \l tva ^verhaltmß ohne vorherige Zustimm.
^i.̂ <̂ i' ^ 8'Ät ^ cedirt, wenn Forderungen desselben an
n.Vr ^ .Mm, IUr dkschlag genommen werden sollten
all^ K ^ ^ / ^ rnehmer seine Zahlungen einstellt. InMr dm der Stadt

8 26. G e r i cht s st a n d.

*- - " •— “■I aasxtar »I ssÄtSSS &.gesetzlichen Besstmmungm. Beamten mit

8 16. A u sni e s , u n nw ährend des Baues und ^BlZen L ^ e? SZußabÄn5ng Meinungsverschiedm-
über alle LT
beiderseits zu bezeichnten Beauftragten während der Äs - zustehende Guthabm dmrselbm
Führung gegmseitig anzuerkennende Reizen geführt werden Ö vormthalten werden '
welche demnächst der Berechnung zu Grunde zu leaen finh I z-,, n ^wpsangnahme des von dem bauleitenden Beam-
Unternehmer ist verpflichtest bie aemrinfa ^ ufeiefSSi W !Sr ^ bf?l!Ie,ten̂ Behörde als Restguthaben zur Aus.
L>tuckermittelung für alle später nicht ko nt roll! -baren ^hlungangebotmm Betrages muß der Unternehmer alle An-
ungeu bÄ tan baul °it°..L Ä ' Äft L I

a , .J Schiedsgericht.
Streitigkeiten über die durch dm Vettrag oder das Ab-

Rechte und Pflichten, sowie über die
stÛ Nwrung des Verttages stnd zunächst dem Magisttat zurEnstcherdungvorzulegm.
. i?^ ^ Escheidung des Magistrats gilt als mierkannt, falls
Lbr Untemehmer nicht binnen 4 Wochen, vom Tage der,Zu.
sttlllung dssselbm,. dem Magistrat anzeigt, daß er auf schieds-

. ■ . yunumiier Jöetaueuntauno „ s l m ^ Zahlungen erfolgm , sofern nicht in den besonderm ^ eustchm Civilprozeßordnung in der Fassung der S»
dem Unternehmer schrift ich mm  bm »rtäSbiSSBedingungen  etwus anderes ses,gesetzt ist. auf der Stadtkasse “ W ? t,»mJO . TOai 1898 k  1025- 1048 iknwendlW
«der mittelst eingeschriebenm Brüses bekanm a7eb7 mi7 . s 22. Gewährleistung. 8 I . L °? Uberdie Bildung des Schiedsgerichtes durch dieb»

lieber die Abnahme wird in der Reael ei,„ 8«77 " I I i^ le ,n besonderen Bedingungen des Vertrages vor. Anderen Vertragsbedingungen oder sonst vereinbarte - i-

SföSSrSi  ÖÄÄtÄSÄ ÄfcÄWÄTii 'IS
b° ?.Lrdens °lb°n etwa erschienenen StellverTr " mit m wr die Güte der Arbeit ' M ^ ÄÄ _«SMAÄ !L ÄVollziehen.
TimJ^ ?n xöxr üt,ie»r Abnahme aufgenommmen Verhand-
Ätt mttgettalt ^ mer auf Verlangen beglaubigte Ab.

mit zu I oder der Materialien beginnt mit dem Zeitpunkte der" Ab'.'
nähme der Arbeit oder der Lieferung. , - . - - - M

r Gin wand nicht rechtzeitiger Anzeige von Mängeln &er eine oder andere Theil die ihm nach dem Vorsts
gelieferter Waarm (Art. 377 des Handelsgesetzbuchess ist n.ck! ^nden obliegende Ernennung eines Schiedsrichters innerhalb

der Zahl der unmittelbar UBetheiligten oder derjenigen Be-
amtm , zu derm GcZchäftskreis die Angeleqmheit gehört hat-

.,, . . - - - - Handelsgesetzbuches) ist nicht 8 « ?^ ' oorreqenoeErnennung eines Schiedsrichters inneryawstatthaft . ' ^ t  Wochm nach Aufforderung seitms des anderm TbeileS nicht
.̂ ? ^ ohmer hat währmd der Gewährleistung alletvolge mangelhafter Arbeit oder Materialim an seinp» Wp.

vor, so geht die Ernennung auf dm Königlichm Regierungs'
prastdmten hierselbst über.

zur Abnahme anberaumten Termine ge^

noch ein̂ Bevollmächtigter" dessolbm, ^ ĝelttn̂ die d̂ur̂ die I f̂ nam 'oZVT* Sr6ei*obcr  Materialien an seinm öL I ^ mwmrm yienewst über.
Organe der bauleilenden Behörde belvirkten Aufnahmm No- oSin iSÄiE Reparatur- die Schiedsrichter sich über einm gemeinsam^ttrungdn etc. als anerkannt. , o ^ oonenm ledern Umfang sofort nach Aufforderung vorzuneh. Schiedchpruch nicht emigm konnm, wird das Sckiedsgenchl

- U ?- °nd°2 >f°A « -^ « tung bmchtigt t». derartig. «?. - ~ - " ' * ‘ " “ *i* u4 die Kkststellung dos von dem Unteimebmor Geleiste-
der Artatsmbnehnng (§ 9 finden diese Bestimm,ungm gleichmäßige Anwendung.

Müssen Theillieferungen sofort nach ihrer Anlieferuna
abgmommen werden, so bedarf es einer besonderm Bmach-
N 0un« des Unternehmers hiervon nicht, vielmehr ist es
Ache desielbm , für seine Anwesenheit oder Vertretung bei
der Abnahme Sarge zu tragen . * ou

Lieferungen haben frei Baustelle, bezw Lagerplatz
ie nach besonderer Angabe der Verwaltung zu erfolgen

üeie anzulieserndm Materialien sind an dm von den Or.
panen der Verwaltung angewiesenen Abladestellen nach be-
soliderer Angabe derselben ordnungsmäßig abzuladen und
nu^ Ulagerii und erfolgt dann en't die Abnahme. Der Lic^

hat hierbei auf seine Kosten hinreichende Mannschaft
uno Vorrichtungen zu stellen, um die Lieferungen sorgfältig

durch einen Obmann ergänzt. Derselbe wird von W
Schiedsrichtern gervahlt. oder, wmn diese sich nicht einigen
können von dem Königlichm Regierungspräsidmtm Hierselbst
ernannt . Der Obmann hat die weirerm Verhandlungen z«
leiten und darüber zu befinden, ob und inwietveit eine Er-
ganzung der bisherigm Verhandlungen lDeweisanfnvbrne
etc.) stattzufindm hat. Die Entscheidung über dm Stteitgo-
gmitand erfolgt dagegen nach Stimmenmehrheit . .Besteh»

xL n * «.. ^ ^ . . ; . ... i », N 7,̂ 1 , m Beziehung auf Summen , über welche zu mstckleidm «t,
limesumme, nach dm jelveiligm von der städtisch. " leiw als zwei Memungm , so ivird die für die größte Summe

1W C getroffenen Hinterlegungsbestimmungen bei der ^bgegebme Stimme der für die zunüdist geringere abgegebene«taorrane zu leisten. I hmzugerechnet.
Ueber die Tragung der Kostm des schiedsrichterlicken

Venahrms mtscheidet das Schiedsgericht nach billigemmessen.

lirin’H auf Kosten und eGfahr des llntemehmers von jedem
Anderen, ohne Rücksicht auf dm Preis , ausfübrm zu lassen

o- v 5 -.4 , ^Sicherheitsleistung.
r, . dre Erfüllung aller übernommenen Bervflichtungm

l' , eris n7 'sam  zuständigen städtisch.
O Morde und nach derm Wahl entweder vor Ertheilung des
Zn d, agev oder spätestens innerhalb 14 Tagen nach erthcnlstln
Znfchlage eine Sicherheit, in der Regel in Höhe von 10 pEt.

mit? ^ ^nderen Füllen kann eine Sicherheit von mehr als
10 PCt. der Uebernahmesumme verlangt werden.

aus Sicherheitsleistung zunächst
1! öer u ” terne ömer gleichwohl jederzeit per-

pflichtet, auf Verlangm der zustandigm städtischen Bchörde Wird der Schiedsspruch in dm im 8 1041 der Civilpr^
zoßordnung bezeidmetm Fäüm aufgehobm , so hat die EM-



#

CrMeint täglich. Stftbt WltSbllbtN . «rsch . i». täglich.
Druck und Verlag der Wiesbadener Verlagsanstalt Emil Bommert in Wiesbaden.

Geschäftsstelle: Mauritinsstrahe 8 . — Telephon No . ISS.

Nr . 121. Samstag , den 25 . Mai li )öi. XTI . Jahrgang.

Bekanntmachung.
Samstag den 25 . d. Mts , Nachmitt . 4 Uhr,

soll die diesjährige Uleenntzung von verschiedenen städtischen
Grundstücken im Distrikt „An". . Schützenstraße-, „Atzel-
berg" und . Weiherweg- an Ort und Stelle öffentlich meist,
bietend versteigert werden. ZusammenkunftNachmittags4 Uhr
am Lindenhof— Walkmühl« und Ecke Schützenstraße—.

Wiesbaden, den 20. Mai 1901. 1415
Der Magistrat:

__ _ _ I . Vertr.: Körner
Bekanntmachung.

Im Hause Bleichstraße 1 werden Samstag , den
25 . Mai er-, Vormittags Iv Uhr nachfolgende Gegen¬stände als:

verschiedene Mobilien. Bettwerk. Küchengcschirr, Por¬
zellan, Kleidungsstücke und Wäsche rc.

gegen sofortige Baarzahlnug öffentlich meistbietend versteigert.
Wiesbaden, den 21. Mai 190!.

Der Magistrat. — Armenverwaltung.
1538 Mangold.

Verdingung
Die Spengler - und Jnstallations Arbeiten zur

Unterhaltung der ftädt . Gebäude und deren Ent
wässerungS - Anlagen im Rechnungsjahre 1901 sollen
verdungen werden.

Die Verdingungsunterlagenkönnen während der Vor.
mittagsdicnststunden im Rathhanse, Zimmer Nr. 57, einge¬
sehen, oder von dort gegen Zahlung von 50 Pfg. bezogenwerden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift versehene
Angebote sind bis spätestens Mittwoch , den 2 » . Mai
d. Js ., Vormittags 11 Uhr, einzureichen, zu welcher
Zeit die Eröffnung der Angebote in Gegenwart etwa er.
schienener Bieter stattsinden wird.

Zuschlagsfrist: 3 Wochen.
Wiesbaden, den 15. Mai 1901.

Stadtbauamt, Abth. für Kanalisationswesen.
1306_ Frensch. _

Heute Samstag , von Vormittag - T Uhr ab
wird das bei der Untersuchung minderwerrbig befundene Fleisch

zweier Ochsen und eiueö Schweines zu 45 Pfg
das Pfund unter amtlicher Aufsicht der Unterzeichneten Stelle auf der
Freibank verkauft.

An Wiederverkäufer (Fleifchhändler. Metzger, Wurstbereiter und
Wlrthe ) darf das Fleisch nicht abgegeben werden . 1690

Städtische Schlachthaus Verwaltung.

Bekanntmachung.
Die Betheiligten werden davon in Kcnntniß gesetzt, daß

während der Sommermonate April bis etnfchl. September
der Fruchtmarkt um » Uhr Morgens beginnt.

Städt . Aeeise -Amt.

Bekanntmachung.
^Das städtische Bad im Neubau der „Höheren

Mädchenschule " am Schloßplatz ist der Benutzung über¬
geben.

Das Bad ist geöffnet:
Für Männer von 6 Uhr Vormittags bis 9 Uhr Nach¬

mittags.
Für Frauen von 6 Uhr Vormittags bis 1 Uhr Nach-

mittags und von 4 Uhr bis' 9 Uhr Nachmittags.
An den Sonntagen werden beide Abtheilungcn um

1 Uhr Nachmittags geschlossen.
Die Preise sind:

1 Wannenbad mit Handtuch und Seife . . 30 Pfg.
1 Sitzbrausebad„ „ „ „ . . 15 „
1 einfaches Brausebad, Handtuch und Seife 12 „
1 zweites Handtuch . . . . 5

Alles Nähere ist aus den Anschlägen im Rad er¬
sichtlich.

Wiesbaden, den 13. Mai 1901.
1222_ Das Sradtbauairit.

Bekanntmachung. "
Nach Beschluß des Magistrats vom 10. Januar 1900

sollen künftig die Baugesuche erst dann auf Genehmigung
begutachtet werden, wenn die Straße an welcher der Neubau
errichtet werden soll freigelegt, mit Kanal-, Wasser- und Gas¬
leitung sowie in seiner ganzen Breite mit einer provisorischen
Befestigung der Fahrbahn-Oberfläche(Gestück) im Anschluß an
eine bereits bestehende Straße versehen ist.

Die Bauinteressenten werden hierauf ausdrücklich auf- ,
merksam gemacht mit dem Bemerken, daß dieses Aersahren vom
1. Oktober ds. Js . ab streng gehandhabt werden wird.

Es wird dringend empfohlen, daß die Interessenten mög¬
lichst frühzeitig ihre Anträge auf den Ausbau der Zufahrt-
straßeu dem Stadtbauamt einreichen.

Wiesbaden, 16. Februar 1900.
2785_ Stadt -Bauamt: Fr 0benius.

Bekam,tmachnng.
Aus unserem Armen-ArbeitShaus, Mainzcrlaudstraße6

liefern wir frei ins Haus:
Kiefern -Anziindeholz,

geschnitten und fein gespalten, per Ceutner Mk. 2 20.
Scheitholz,

geschnitten und grob gespalten, per Ceutner Mk. 1.80.
Bestellungen werden im Rathhanse. Zimmer 13, Vor-

mittags zwischen9—1 und Nachmittags zwischen3- 6 Uhr
entgegengenommen.

Wiesbaden, den 16. October 1900.
Der Magistrat.

städtisches Leihhaus zu 2LieSbaden,
Ariedrichstraffe 15.

Wir bringen hierniit zur öffentlichen Kennt»iß, daß daS
städtische Leihhaus dahier Darlehen auf Pfänder in Beträgen
öon 2 Mk. bis 2100 Mk. auf jede beliebige Zeit, längstens
aber auf die Dauer eines JahreS, gegen 10 pCt. Zinsen
giebt und daß die Taxatoren von 8 —lO Uhr Vormit¬
tags und von 2 —3 Uhr Nachmittags im Leihhaus
anwesend sind. Die Leihhaus Depntati «



® c ***»
ßctveffcnb bcn St c r Fe ß r  in b c r Si o clib r n u !i c n ^ ?f it *
Iflflf und in der entfnnn derselben hergestelllen Berbiildniigs-

flrofje zwischen TauniiSsirnße -imd 5kranzplatz.
Auf Grund der §8 5 und 6 der Allerhöchsten Verord¬

nung vom 20. September 1870 über die Polizei-Verwaltung
in den neu erworbenen Landestheilen und der §§ 143 und 144
des Gesetzes über die allgemeine Bundesverwaltung vom 30.
Juli 1883 wird mit Zustimmung des Gemeinderatbs unter
Aufhebung der Polizei-Verordnung vom 20. Juni 1888, so¬
wie des § 04 der Stras ;en-Polizei-Verordnung vom 10. Juli
1870 und der auf denselben bezüglichen Bekanntmachung vom
31. August 1876 nachstehende Polizei-Verordnung erlassen.

§ 1. Kindern unter 10 Jahren , sofern dieselben nicht
durch erwachsene Verwandte oder Erzieher beaufsichtigt wer¬
den, sowie Kinderwärterinnenist der Aufenthalt in der Koch-
brunnen-Anlage und in der Trinkhalle untersagt.

8 2. Personen im Arbeitsanzug oder in unsauberer
Kleidung, ferner solchen Personen, welche Körbe oder andere
Traglasten irgend welcher Art mit sich führen, ist der Aufent¬
halt in der Kochbrunnen-Anlage und in der Trinkhalle, sowie
der Durchgang durch die Kochbrunnen-Anlage untersagt.

8 4. Das Mitbringen von Hunden  in die Kochbrun-
rien-Anlage und in die Trinkhalle ist verboten.

8 5. Die entlang der Kochbrunnen-Anlage hergestellte
Verbindungsstraße zwischen Taunusstraße und Kranzplatz
darf von Lastfuhrwerk nur insoweit benutzt werden, als deren
Ladung ganz oder theilweise für die Bewohner dieses Straßen-
theils bestimmt ist.

Während der Brunnenmusik darf der letztere von Fuhr¬
werk jeder Art nur im Schritt befahren werden.

8 7. Zuwiderhandlungengegen diese Verordnung wer-
den mit Geldstrafe bis zu neun Mark oder entsprechender
Haft geahndet.

Wiesbaden, den 17. Juni 1889.
Der Polizei-Präsident:

v. Rheinbaben.

Polizei -Verordnung,
betreffend die Benutzung der in den städtischen Anlagen und

Straßen aufgestellten Ruhebänke.
Auf Grund der 88 6 und 6 der Allerhöchsten Verordnung

vom 20. Sept . 1876 über die Polizei-Verwaltung in den neu
erworbenen Landestheilen und der §*§ 143 und 144 des Ge-
setzes über die allgemeine Landes-Verwaltung vom 30. Juli
1883 wird mit Zustimmung des Gerneinde-Vorstandes unter
Aufhebung des 8 6 der Polizei-Verordnung, betreffend den
Verkehr in der Kochbrunnen-Anlage etc. vom 17. Juni nach¬
stehende Polizei-Verordnung erlassen.

§ 1. Kindern unter 10 Jahren , sofern dieselben nicht
durch erwachsene Verwandte oder Erzieher beaufsichtigt, ferner
Dienstboten oder Personen im Arbeits-Anzüge oder unsau¬
berer Kleidung ist die Benutzung der in den städtischen Anla¬
gen und Straßen aufgestellten Ruhebänke, welche die „Be¬
zeichnung„Curverwaltung" oder „Bauverwaltung" tragen,
untersagt.

8 2. Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung iverden
mit Geldstrafe bis zu neun Mark oder im Unvermögensfalle
mit entsprechender Haft bestraft.

Wiesbaden, den 12. Juli 1892.
Königliche Polizei-Direktion:

Schütte.

Vorstehende Polizei - Verordnungen Norden hiermit
wiederholt zur öffentlichen Kenntnis; gebracht.
1146 Der Magistrat:

v. I b e l l.

Kurhan * za Wiesbaden,
Samstag, den 25 . Mai 1901.

Morgens 7 Uhr; Konzert des Kur - Orchesters
in der  Kochbrunnen - Anlage

unter Leitung des Konzertmeisters ; Horrn Hermann Irmer.
1. Choral : „Wachet aufl ruft uns die Stimme “.
2. Ouvertüre zu , 8i j ’etais Roi“ . . . . Adam.
3. Fesche Geister , Walzer . Strauss.
4. Paraphrase über das Lied „Wie schön bist du“ Neswadba.
B. Chaconne . Durand.
6. Pele -mele, Potpourri . . . . . . Conradi.
7. Prinzen -Harsch . . , . . . . Mülle,-.

OTr fn ■■■■* • • ■<icfy ii
Die 2 )ctk,ciligte » werden dnvvn in Kenntniß gesetzt , das»

die Aceiseri'ickvc-rgütuugcu für den Monat April l . IS.
zur Zahlung angewiesen sind. Die Beträge können gegen
Empfangsbestätigung im Laufe dieses Monats in der Ab-
fertigungsstelle, Friedrichstraße 15, Part ., Zimmer Nr. 1,
während der Zeit von 8 Vorm, bis I Nachm, und 3—9
Nachm, in Empfang genommen werden.

Die bis zum 31. d. Mts . Abends nicht erhobenen Accise«
Rückvergütungen werden den Empfangsberechtigten abzüglich
Postporto durch Postanweisung übersandt werden.

Wiesbaden, den 18. Mai 190l. 1397
Stadt . Accise Amt

Bekanntmachung.
Es ist in neuerer Zeit vielfach vorgekommen, daß als

Zeichnungen über die Entwässerung von Grundstücken Licht¬
pausen eingcreicht worden sind.

Derartige Zeichnungen sind nach der Vorschrift in § S
der Polizei-Verordnung vom 1. August 1889 unzulässig.

Die Herren Architekten bezw. Planverfertiger werden ans
die Befolgung der vorerwähnten Vorschrift mit dem Bemerken
aufmerksam gemacht, daß in Zukunft im Lichtpausverfahren
hergestcllte Hausentwäsierungszeichnungen von der König,
lichen Polizei-Direktion nicht mehr angenommen werden.

Wiesbaden, den 23. April 1901.
340 Das Stadtbauamt : Frobenius

Bekanntmachung.
Von demFeldwegc zwischen der 1. Gewann „Leberberg*

und der 2. Gewann „Schöne Aussicht" sollen die mit Stocks
buch Nr 87cGg  und 87‘J.8 bezeichneten Theile von 39,25
Quad.-Meter, 60,25 Quad.-Meter und 88,75 Quad.-Meter
eingezogen werden.

Dies Vorhaben wird gemäß § 57 des Zuständigkcits«
gesetzes vom 1. August 1883 mit dem Bemerken zur Kennt-
niß gebracht, daß Einwendungen hiergegen innerhalb einer
mit dem 25. d. Mts beginnenden Frist von vier Woche»
schriftlich hier einznreichen oder zum Protokoll zu erklären sind.

Eine Zeichnung liegt während der Vormittagsdienst-
stunden im Rathhause, auf Zimmer 51, zur Einsicht aus.

Wiesbaden, 22. April 1901.
Der Oberbürgermeister:

341 I . Vertr. : Körner.

Abonnements - Konzerte
des

städtischen Kur - Orchesters
Unter Leitung seines Kapellmeisters , des König), Musikdirektor»

Herrn Louis Lüstner.
Nachm. 4 Uhr:

1. Fahnen -Marsch . . Ziehrer.
2. Vorspiel zu „Djamileh “ . Bizet.
3. Alinaeks -Tftnze , Walzer . . . . . Lanner.
4. I . Finale aus „Oberon “ . Weber.
5. Napolitain et Napolitaine , Charakterstück

aus „Bai costum6 ‘ . . . . Rubinstehl.
6. Ouvertüre zu rDie Nibelungen “ . . * H. Dorn.
7. Quadrille aus Verdi’s „Un ballo in maschera “ . Joh . Strauss.
8. Selection aus „Der Mikado“ . . . . Sullivan.

/ Abends 8 Uhr:
1. Ouvertüre zu „Der Wasserträger “ . .
2. Perpetuum mobile, Burleske . , .
3. Plegie ^ .
4. Donauwellen , Walzer.
5. Entr ’acte und Chor aus „Lohengrin * .
6. Die Fingalshöhle , Konzert -Ouvertur « .
7. Der Wanderer , Lied . . . . .
8. Fantasie aus „Cavalleria rustieana “ ,

, Cherubini.
. Gungl.
. Moniuszko.
. Ivauoviei.
. Wagner.
. Mendelssohn.
. Fz . Schubert.
. Maseagni.



Freu den - 'V ©t ze \ cYimss
vom 24 Mai 1901 (aus amtlicher QueWeV

Adler, Langgasse 32.
Müller , Dekan Altenkirchen
Keibel , Dr . phll.
KUppersbusch m. Fr.
Schmiede r m. T.
Jangermann
Menge»
Donnhardt
Jütten , Fr.
8chwortfeger , Frl|
Cassolla , Kr.
Bachstein , Fr.
8ehmld :- Cassella

Badischer Hof, Nerostrasse 7.
Löwonthal m. Fr . Marlonbad
Lemann , Ke nt . Frankfurt
Koblmeler Nürnberg

Bahnhof-Hotel, Rhainstrasse 23.
Köln

Bochum

! Schalke
Chemnilz

* Iserlohn
Berlin

Netzschkau
Qelsonkirchen

Naumburg
Strassburg

Karlsruhe

Boos , Frl.
Heukelbach , FrL
Bönnemann , Frl.
Haibaeh . Frl.
Birkendahl , Bgrmstr.
Elbertzhägen , Kfm.
Malpern , Kfm.
Döhrden , Frl.
Kleinke , Leut.

Hoerde
Heiborn

Remscheid
Paris

Frankfurt
Krieg

Block, Wilhelmstrasse 54.
V. Dcustor , Rent. Kitzingen
jobns m. Farn . Wicbreehtshaascn
Cahn , Kfm . m. Fr.
Hirsch , Reehtsanw . m . Fr.

•New -York
Colb rg

Piper , Graf Stockholm
Heymann Altona
Dogge , Er. Lübeck
Hase , Fr.
v. Feszty -Martosch Budapest

Zwei Böcke , Häfnergasse 12.
Killburgo ' , Fr. Halberstadt
Gross , Geh . Justizrath Saalfeld

Dielenmühle (Kuranstalt) Parkstr . 7.
Groeger , Laudscbaftsrath Bresiau

Einhorn , Marklsirasse 30.
van der Meer , Kim. Rotterdam
Bertrand , Kfm. Coblenz
Schreck , K m. Düsseldorf
Pack , Kfm.
Arnold , Kfm, Selb
Wagner , Kfm, Köln
Galwitz , Kfm.
Margcnd irff , Kfm. Dresden

Eisenbahn -Hotel , Rhelustrassc 17
Johanne » in. Fr. Königsberg
Brühl , Kfm. Breslau
Blote , 2 Kitte. Bremen
Stroh , Kfm. Hanau
Binder , Kfm. Tuttlingen
Schletku -np , Kfm. Lissa
Dröscr , Ilotelbes . m . Fr. Kirn
Costmann , Kfm.
Bjoekenhclm , Stud. Helslngfors
Eukcn , Assessor Darmstadt
Schüler , Kfm. Hagen
Peukert , Rend . m. Fr. Helistcdt
Wilhelm «. Dir. Mannheim
Haraholtzo m. Fr. Vohwinkel

Engel , Kranzplatz 6.
Schick , Fr. Dürkheim
Ilelcke , Frl. Frankfurt
Roth , Frl. -

Pückler -Limpurg , Fr . Gräfin . München
Englischer Hof, Kranzplatz n.

Elsner . Fbkt . m . Fr. Stargard
Böhme Beutheu
Grethe m. Fr. Hannover
v. Seemen - Berlin
Menle , Frl. Jena

Erbprinz , Mauritiusplatz 1.
Staherach , Fhkt. Berlin
Arend
Boriseh m . Fr. Dresden
Sölden Coblenz
Dulvis , Kfm. Petersburg
Wiesenfeiden , Kfm. Weilburg

Hotel Fuhr . Geisbergstrasse 3.
CoUenaere , Fr . m . T. Brüssel
Kaesmacher , Frl, Brüssel
Claude , Fr.
Mossolraann , Fr.
Scbellhopf m . Fr. Buffalo
Wilke , Klm . m. Fr.
Mayor , Kfm. Mannheim
Pong ?, Kfm . m. Fr. Gladbach

Grüner Wald , Marktstrasse.
Brancko m. Fr. Barmen
Müller , Kfm. Köln
Gesehen , Kfm . m. Fr. Wrcdcn
v. Liuk , Fr. Annweilcr
Faust , Fr.
Bruck , C.-Rath
Hauptmana , Fr.

Leibschnitz
Ratibor

Berger , Kfm. Brüxsei
Beaedick , Kfm. Landau
Philipp , Kfm. Köln
Eich , Justizrath
Rehe . Dr.
Kalbfleisch m . Fr. Vlissingea
Kogge m. Fr. Amsterdam
Tappisier , Kfm. Coblenz
Schiefer Halle
v. d. Besch Zage
Gerlach , Gulsbes. Klingenberg
Ebel , Kfm . m. Fr. Berlin

Boaset , Gutsbot . m . Fr . Düsseldorf
Matthe », Kfm . F.lberf Id
v. Oluchowski in . Fr . Warschau

Hahn , Spiegelgasse 15.
Kanncnglcsscr m. Fr . 8chwedt
Tresselt , Fr . m. T . Stettla

Happel, Schillerplatz 4.
Kruse m. Fr . Höchst
Schnitze , Kfm . m. Fr . Hamburg
Ena eis . Fr m. Schw . Klberfe d
Bertha , Kfm . m. T. München
Dunkel , Kfm . Aachen

Hotel Hohenzollern, Paullnenstr. 10.
Overheek , Dr . Dortmund
Vier Jahreszeiten , Kaiser Frledrlehpl . 1.
Bois m. Fr . London
King , Colonel m. T . ,
Fischer , Fr . m . T . Essen
Struck m, Fr . Stralsund

Kaiserbad. Wilhelmstrasse 40 u. 42
Kolewc , Oberst .eut . Küstrin
Harris m. Fr London
Oumpert , Rent . m . Fr . B .irlia
Qrunau , Iiptm . m. Fr . Ilildesheim

Kaiserhof (Augus a-Vio'.oria-Bad),
Frankfurierstrasse 17.

Price , Rent . Stuttgart
Quick . Frl . .
Biedlingmeter , Frl . .
Eheiua .n, Kfm . London
Yardley , Fr . England
Mdlor , Frl . .
Boas m . T. Berlin
8uermoudt ra . Fr . ,
Oeyer Lodz

Karpfen, Delaspiestrasse 4.
Parihel , Rent . Essen
Müller , Kfm . Hannover
Rusch , Kfm . Heidelberg
Krämer , Kfm . Berlin
Bim - mann , Ing . Düsseldorf
Sehelbels . Kfm . „
Andre , Kfm . Augsbug
Ma tin , Kfm . Berlin
Schäfer , Kfm . Hamburg
Koch , Fr . ,

Kölnischer Hof, kl. Burgstrasse 6.
Budy , Pastor m. Fr . Arenadorf
Roth , Fbkt . Münstereifel

tronprinz , Tuunnsstrasse 46.
Sachs mann , Kfm . Leipzig
Ilartoch , Fr . Düsseldorf
Goldschmidt , Kfm . Frankfurt

Metropole und Monopole,
Wilhelmslrasso 6. u. 8.

Frhr . v. Hamraeretuin - Loxteu Berlin
fitze . Oberst Kassel
Riemann , Fhkt . Chemnitz
Frank Berlin
Brach , Fr . Frank urt
Keller , Graf Russland
Rappolt St . Gallen
Haas , Oberleut . Berlin
Outnmmi , Fr . m. Gesellseh . Frankfurt
Lichten » ein , Fbkt . Düsseldorf
Voges , Kfm . Hannover
Wulff m. Fr . Santiago
Hanauer Rotcrdam
Wirt *, Bgrmstr . Sohifbahn
Nassauer Hof , Kaiser Friedricbplatz 3.
Bubschc , Baron m. Fr . Haus Buhsehe
Lüdecke , I oit . Hannover
Krache , Riitmsr . .
v . 8 cm - ns , Dr . Berlin
Vital !, Graf m. Bed . Paris
Bardac n«. Bed . .
de Biedermann m. Bed . .
v. Semsey , Fr . m. Bed . Budapest
Doisowify , Graf m. Bed . »
Otto , Rent . m . Fr . Stuttgart
Weber Chicago

Nonnenhof, Kiruhgasse M|41.
Dierichs , Kfm . Barmen
Herschbach , Ifolelbes . m . Fr . Trier
Chmelnltzky , Kfm . Köln
Schoppmann , Kfm . Düsseldorf
Kenner , Kfm . Warzen
Pombach , Kfm . Leipzig
Ackermann , Kfm . . ,
F unke , Ktm . ,
Rehorn , Prf . Frankfurt
Bukofzer , Kfm . m. Fr . Elberfeld
Bender , Kfm . Mannheim
HolTinann , Kfm . Berlin
Rind . Kfm . Dresden
v. Krenski , Offuier Berlin
Park-Hoiel (Bristol) Wilhelmstr. 28—30.
Minderop m. T. Rotterdam
England m. Fr . Utrecht
Kniesehe Berlin

Petsrsburg , Museumstrasse 3.
Warzhoorn , Hr . u. Frl . Holland
Guchin m. Fr . London
r . Westthalen , Hr . u. Fr . Petersburg

Pfälzer Hof, Grabenstrasse 5.
Steuss , Baumeister Stuttgart
Ewer , Klm . Charlottenburg
Hülgmann Deutz
Müller , Kfm . m. Goachw . Frankfurt

Zur neuen Post , Behnhofstrasse 11.
Bradbach , Kfm . Lübeck

I.USIQV« V \»v.ivlor , UWM\, .- KhM . \
7.ur gulsn Quelle , KlrotisuM » . \

l .ol | .ert , Ktm . m . Vr . ItorUn \
HohuhwirlU m. Kr . Bannen
BoVitej , Sielnbrucüboj . Münster - Appel
Hieschke , Verl .-Buchhdl . Leipzig

Qulsisana , Parkstrasse 4, 5 u . 7.
Waithmann Manchester

Reichspott , Nicolasstrasse lg.
Kundner , Kfm . Anspach
Meyer , Archit . m . Gegchw . Berlin
Weber
Abler , Kfm.

Rhein-Hotel, Rheiostrasse 18.
Stern m. Farn . u . Bed . Transvaal
Grossheim , Generalarzt Frankfurt
l. evy , Kfm . Köln
van den Düngen Rotterdam
Busse , Dr . O.-Justizrath Koblenz
Steiner - Doulus m. T . Paris
Clayton , Fr . London
Keller Limburg
Ritters Hotel u. Pension, Taunusstr. 45.
Jxenschmidt m.  Fr . Weiler
Millhoff , Kfm . m. Farn . Hagen
Träger , Fr . Hagen

Römerbad, Kochbrannenplatz 3.
Schnlehs , Dr . NeugersdorJ
Sander m. Fr . Halle
Beyer , Frl . „
Schmidt , Kfm . Reiohenbach
Bäuerlein , Fr . Würzburg
Apet * „

Rose , Kranzplata 7, S u . ».
Welntha , Fr . m . T . Haag
Sanders . Fr . u . FrL London
Vars , Fr . Berlin
Abogg , Frl . • ,,
Knding , Frl . England
van Sandick , FrL Holland
Mallmmn . Kr. Karlsruhe
Friedberg , Fr . Berlin
Beuthner , FrL „
Bervea , .».m . m. Fr . Christian .a
Halvorsen , Frl . „

Goldenes ROSS, Goldgasse 7.
Klettncr , Rent . Stettin

Weisses Ros », Koehbrunnenpl . 2 .
Henscbel m . Fr . Bernburg
Schulz Lauterburg
Dittrioh , PosuekretSr Hannover
DUe m. Fr . Berlin
Gross , Frl , Hannover

Savoy-Hotel, Bärenstrasse 3.
Cohn , Kfm . Mühlheim

Sch 'tzenhof, Schützenhofstrasse 4
Düsel , Kfm . Eisfeld
Thomas , Kfm . * Düsseldorf

Schweinsberg , Rheinbahnstr. 5.
Ronnö Hamburg
Meyer , Fabrikant St . Gallen
Hais m. Fr . Breslau
Matz , Geh . Kanzleirath Berlin
Zeyer , Kfm . M
Eskuehe , 2 Hr , Kfi. Kassel

Spiegel , KransplaU 10.
Grundier , Ingen . Sosnowiee
Stern , Kfm . Heilbronn

Tannhttuser, Bahnhofstrasse 8.
Bank , Fr . Wannigsen
Krönert m. Fr . Nürnberg
Meoco , Rent Aachen
Fuchs , Kfm . Heilbronn

Taunus-Hotel, Rheinstrasse 19.
Bleeke , Kfm . m. Fr . Hamburg
Greinert , Kfm , Berlin
Droegemüiler München
Dreyfuss , Kfm . m. Fr . Elberfeld
I<Sber Stgstiu
Rubino , Kfm. rferiin
Gross , Kfm . [ „
de Stoppelaar , Gerichta -Präs . Haag
Bcndise , Kfm . Berlin
Gottschalk , Kfm . m. Fr . Magdeburg
Zacherl , Kfm . m. Fr . Wien
v. I-oseh Kassel
Granat , Kfm . m. Fr , M skau
Langefeld , Fabrikant M.-Gladbach

Union , Beugasse 7.
Richter , Kfm . Dillenburg
Ilourzulschs , Fr . m . T . Magdeburg
Vetteawein . Kfin . Limburg
Faubei , Rent . OfiLnbach
Trauinann . Kfm . m . Fr . Essen

Victoria , Wilhelmstrasse 1.
Vaudlevurt Antwerpen
Scherbiua m. Fr . Köln
VIeent , Dr . m . Fr . Holland
da Kryanowsky , Fr . Krerywek
Voss Barme i
La Pave Amhalm

' »•" * Vt . HuUu«
«»• ' v »n.

Vo ^ el , tOvUnitmu Vt.
Useviitet , Kfm . m . Fr . , ortmund
Bereiter , Ktm . m . Fr . T &nilnge*
Müller , Maler Basel
W alter , Lehrer Gingen
NoU, Kfm . . Grimberg
Noitmeyer , Kfm . Köln
Pfau , Kfm . Kobieas

Weins, Bahnhofstrasse T.
Müller Montabaur
Rrötz Limburg
Balzer „

Wsslfilisehar Hat.
Storch , Fr . Batzbaeh
Feutschebein Dröguits
Mirihe Torgau

Wilhelm », Sonnenbergerstrasse I.
Marzching Kewyork

lu Pri vath &nsern:
Kuranstalt Dr . Abend , Parksir . 28.

Henraz m. Fr . Belgiaa
Pension Anita , Stifstr . 2«.

Steinberg , Fabrikbes . m. Fr . Luekenwalda
Dr am bürg m. Farn . Charlottenburg
Roser , Fr . Faslingeu
Meyer , Frl . Stuttgart

Villa Bastian , Neubauerstraase 10.
Peschei , Fr . hchmiedeberg
Kriebe , Fr

Geisbargstrasse 8.
Schutt . 2 Frl . Reut . Petereburg

Pension de Bruijn, Wilhelmitr. 38.
Weddik , Hr . u. 2 Fr . Arnheim
Pension Daheim, Friedriehstrasse 35.

Gennes , Reg .-Assess . Offenbaeh
- Elisabethenstrasse 13.

Auer Mainz
Löh ann , FrL Altona
Rotbstein, ^ )r . Altona

Pension Fortuna, Bierstadter*tr. 3.
Reimann , Fr . Berlin

Villa Helene, Sonnenbergerstr. 9.
Kluth , Geheimrath * Koblenz
Gabory , Frl . Hamburg

Christi. Hospiz, Rosenstr. 4.
Frink , Pfarrer m. Fr . Sien
Hücking , Fr . Kohlen*

Evang. Hospiz, Emseratr. 5.
Oechler , Frl . Lehrerin Frankfurt
Ro .*, Frl . Lehrerin „
Thilo m. Fr . Crimmitschau

Kapellenstrasse 3.
Auerbach m T . • * Köln

Kapellenstrasse 10 II.
Winkhaus , Apothekcnbes . Wald

Kapellenstrasse 12.
Auerbach , 11r . u . Fr . Köln

Pension Kordina, Leberberg 10.
Weil , Fr . m . T. u. Gouv . Amsterdam
Buff , FrL Osnabrück

Luisenstrasse S.
Elfers , Hr . u. Frl . Brüssel

Pension Margi, kl. Wilhelmstrasse 7.
Arnt/en , Fr . Rent . Hannover

Pens . Margaretha, Thelemannstr. 3.
Mautner m. Fr . Leipzig
Kornbiü h Kewyork

Marktplatz 3.
v. Ruchwaldt , O.-Leut . Flensburg
Wolf , Kfm . Ger*
v. Blankenburg , Oberst » . Bresiau
Feldmann , Fr . Kötechrnbroda
Buchloh Mülheim

Nerostrasse 3.
Porapeckl m. Fr . Kelberg

Nerostrasse 5.
Kästner m . Fr . Nürnberg

Nerostrasse 2L
Kajser , Fr . Schwerin

Röderstrasse 39.
Baerenveoth Frankfurt a . O.

Privathotel Silvana, Kapellenstr. 4.
Boock , Erl . Berlin
1-anger , Frl . , ,
Schwepflnger , Fr . Altenbnrg
Viewe , Frl . Dresden

Villa Stilliried, Hainerweg 3.
Flatow , Baum . tr . B >mn
Wenhauer , Fr . Biele eld
Runge , Fr . Berlin

Taunusstrasse 43
Brüekmann . Kfm . Bochum
Latz 1. Stnd _ Budapest

I Nichlamlllch» Sfjtil. I
Betanntmachung

Mittwoch , den 28 . Ma » und Montag den S Juni ISt »1.
jedeSmal Nachmittag« 3 Uhr wfrdfn in dein BfrsleigerungSlokale Friedrich»
straße i5 verschifdfnk Mobilien öffentlich zmangSwfise versteigert.

WicSbadkn. den 24. Mai 1WI.
Die DollziehungSbfamtfn:

1691 Heil . Schramm » » d Steigerwald



&autfta i , bett 8 . Zfuni lOOg , Wad/mittag # 4 lUr,
tvirö tag bett &betraten & eittrirfj Mttettbörfev und
SJlarie , geb. fl etter , in  Ckarrnihal gehörige einftödiae
WohnhauS mit Kniestock, einem einstöckigen Stalle nebst
Hofraum, belegen zu Clarenthal zwischen Philipp Reichwein
und den Wiesen Harfengrund , taxirt zu 5000 Mk.. Im hie¬
sigen Gerichtsgebaude, Zimmer Nr . 98, zwangsweise öffent¬
lich versteigert.

Wiesbaden , den 2 . April 1901 . 452

__ Königs. Amtsgericht 12.

Bekanntmachung.
Die auf rund 5800 Mk. veranschlagtenArbeiten zur Ein'

richtung des Weinbergdiftriktes RauenthalEltville,
im Wesentlichen Erd und Maurerardetten , sollen in
öffentlicher Ausschreibung vergeben werden. Angebote nebst
Proben der Ziegel-, Bruch- und Basaltpflasterstcine sind
versiegelt und mit entsprechender Aufschrift versehen kostenfrei
bis zu dem auf

Montag, den3. Juni, vormittagsUMr
anberaumten in meinem Geschäftszimmer stattfindendcn Er¬
öffnungstermin einzureichen.

Die Bedingungen und Angebotsformulare können daselbst
vormittags von 8—12 Uhr eingesehen bezw. in Abschrift
gegen Entrichtung von 1,20 Mk. von dort bezogen werden.

Zuschlagsfrist 2 Wochen.
Rüdesheim, den 15. Mai 1901.

> Der Königliche Kreisbauinspektor.
I . B.: Reumann,

Regierungs -Baumeister. 3981

Okjskllllllhe Alchrdttluig.
Das von uns auf den Namen Wilhelm Reiriinger,

Wiesbaden, unter Nr . 48698 ausgefertigte Sparkassenbuch,
eine Einlage von Mk. 458 .39 nachweisend, ist angeblich ab¬
handen gekommen. Mit Bezug auf § 6 der in dem Buch
abgedruckten Sparkassenordnung fordern wir den Inhaber
dieses Buches auf, sich mit demselben binnen einem Monat
bei uns zu melden, indem nach Ablauf dieser Frist das
Buch null und nichtig ist und aus demselben kein Anspruch
gegen uns hergeleitet werden kann.

Wiesbaden, den 21. Mai 1901. 1500
Vorslüußvkrcm ju Wikstmdrn.

Eingetragene Genossenschaft mit unbeschr. Haftpflicht.
_ Hild« _ Hirsch. _

lokal-Sterbe•iltrüdif tuugs-Kasse.
Höchster Mitgliederstand aller hief . Sterbetage «. Billigster
Tterbebeittag . Nein Eintrittsgeld bis zum Alter von4v Jahren.

— Altersgrenze : 48 . Lebensjahr.
HM Sterberenten werden sofort nach Bor«
Jj -M.« lagt der Sterbeurkunde gezahlt. — Die

Vermögenslage der Kasse '.st hervorragend günstig. BiS Ende 1899
gezablte ^ Renteu Mk. 1.13,818 .— — Anmeldungen jederzeit bei
den Vorstandsmitgliedern : Nett , Hellmundstr. 37 . L.enins , Hell«
mnndstraße 6. Th . Atoll , Echachtstraße 7. sowie beim Kassenboten
Koll - M » » « On » , Qromtnfttofet 25. _660

Unter den coulantesten Bedingungen
kaufe ich stets gegen sofortige Kaste

all« Arten Möbel . Betten . PianinoS . 1091

ganze Einrichtungen.
Wckffe«, Fahrräder . Instrument « u. dgl. Taxationen gratis.

Abhaltungen von Versteigerungen unter billigster Berechnung.

Jakob Fnlir, MädklhaadlMg, GaldgaHe 12,
Taxator und Anctiouator . — Telephon Nr. 858,

beachte die Rückseite der Fahrkarten der elektrischen Straßenbahnen
M . Singer , Sächsische « Waarenlager

H 6. Michellberg und Ellenbogengaste

[fiöaißlidje  iA Söjanfpiele.
Samstag , den 25 . Mai 1901.

144. Vorstellung.
Bei aufgehobenem Abonnement.

Flachsmann als Erzieher.
Komödie in 3 Aufzügen von Otto Ernst.

Regie : Herr Köchy.
Jürgen Hinrich FlachSmann , Oberlehrer einer Knaben-

BoUSschule
Jan Flemming,
Bernhard Vogelfang.
Carsten DierckS,
Emil Weidenbaum,
Claus Riemann,
Franz Römer.
Betty Sturrhahn , )
G 'la Holm. )

Lehrer

Herr Schreiner.
Herr Lrffler.
Herr Schwad.
Herr Wegnrr.
Herr Kirchner.
Herr Zickner.
Herr Aßmann.
Frl . Ulrich.
Frl . Rauch.
Herr Rudolph.
Herr RohrmaNN.
Herr Fender.
Herr vallentin.
Frl . Doppelbauer.

Lehrerinnen der Elementar-
klaffen

Negendank, Schuldiener bei FlachSmann
Kluth . Echuldiener der benachbarten Mädchenschule
Schulinspektor Brösecke.
Proseffor Dr . Prell , RegierungSschulrath
Frau Dörmaon . .
Max . ihr Sohn . . . . . . . L . Müller.
Brockmann . . . . Herr Ebert.
Frau Biesendahl . . . Fr .'. Sauten.
Alfred, ihr Sohn , ) . . K. Golde.
Robert Pfeiffer . ) . J Frl Hoevering.
Carl Jenstn , Schüler Vogelfangs . . . H . Jacob
Ort der Handlung : Eine kleinere Provinzialstadt . — Zeit : Gegenwart.

Zwilchen den Aufzügen liegen Zeiträume von je 14 Tagen.
Nach dem 1. Aufzuge findet eine größere Pause statt.
Anfang 7 Uhr. — Mittlere Preise. — Ende 9 */4 Uhr.

Sonntag , den 26 . Mai 1901.
145 . Vorstellung

Bei aufgehobenem Abonnement.
Oberon.

Große romantische Feen -Oper in 3 Akten »ach Wielands gleichnamige»
Dichtung.

Musik von Carl Maria von Weber.
Wiesbadener Bearbeitung.

Gesammtenlwurf : Georg von Hülsen. Melodramatische Ergänzung : Jol «7
S chlar Poesie:  Jolef Laufs.

Residenz -Theater.
Direktion : Dr . phil. H . Rauch.

Samstag , den 25 . Mai 1901.
236 . AbonnementS -Borstellung . AbonnemcnlS -BilletS ntiltift

Zum 26. Male:

Novität . ftt 0 f * !t Itt 0 N t 0 g . Novität.
Eine OffizierStragödie in 5 Akten von O . Erich Hartleben.

In Scene gesetzt von Dr . Phil. H. Rauch.Gertrud Reimann
Hugo von Marschall,
Harold Hofmann,
Peter von Ramberg,
Paul von Ramberg,
Ferdinand von Groditsch,

Moritz Diesterbeg, ^

Oberleutnants

Leutnant-Hans Rudorff,
Benno von Klewitz, >
Franz Glahn , /
Fritz von der Leyen, Fahnenjunker
Tirbrmann , Sergeant u . Obrrordonnanz
DreweS. Ordonnanz . . . .
Heinrich Hettelbusch, Bursche von Rudorff
Joseph Wachowiock, Bursche von Glahn
Dr . Friedrich Meitze«, Stabsarzt
August Schmitz, Kommerzienrath.

Offiziere, Fähnriche . Fahnenjunker und Ordonnanzen.
Die Handlung spielt in einer rheinischen Garnison.

Nach dem 1. u . 3. Akte finden größere Pausen statt.
Der Beginn der Vorstellung , sowie der jedesmaligen Akte erfolgt nach

dem 3. Glockenzeichen.
Anfang 7 Uhr. — Ende gegen '/,10 Uhr.

Sonntag , den 26 . Mai 1901.
237 . AbonnementS -Borstellung AbonnemenlS -BilletS gültig.

Alice Rauch.
Albert Rofenow
Max Engelsdorff.
Hans Sturm.
Richard Gorter,
Gustav Schultze.
Otto Kienscherf.
Gustav Rudolph.
Hermann Kunz.
Carl Ecklioff
Käthe Erlholz.
Richard Krone.
Georg Albri.
Alkuin Unger.
Carl Kuhn.
Franz Hild.
Hon« Manusst.

Der Hypochonder
Lustspiel in 4 Akten von G . v. MlMoser.

P c« f A» MB g - AB 6«hr»uob». fsturtar-8obutr,
L» LL G « Waarenzeiehen etc.

Ernst Franke, CI v . - Ing.
Bahnhotetrasse 16,


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

